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Einsatz von Alkohol-Wegfahrsperren im Rahmen der Rehabilitation 
Laut Aussagen des Statistischen Bundesamtes waren im Jahre 2017 von rund 2,6 Millionen Straßen-
verkehrsunfällen 35.326 Unfälle, bei denen mindestens ein Beteiligter unter Alkoholeinfluss stand. 
Wenngleich der Anteil der Alkoholunfälle rückläufig ist, bleibt die Schwere der Unfälle davon unbe-
einflusst. So steht weiterhin jeder 14. Getötete im Straßenverkehr in einem Zusammenhang mit 
dem Faktor Alkohol. Zur weiteren Verbesserung der Verkehrssicherheit wird der Einsatz von soge-
nannten Alkohol-Interlock-Systemen/Programmen zur Ergänzung der bereits bestehenden Maßnah-
men diskutiert. 
 

Rechtslage 
Im April 1998 wurde in Deutschland die 0,5-Pro-
millegrenze eingeführt. Dies ist jedoch nicht mit 
der Erlaubnis gleichzusetzen, sich an diesen Wert 
heranzutrinken. Schon bei einem Wert von 0,3 
Promille kann bei auffälliger Fahrweise die Fahr-
erlaubnis wegen relativer Fahruntüchtigkeit ent-
zogen werden. Wer sich mit 1,1 Promille und 
mehr ans Steuer setzt, begeht unabhängig von 
der Fahrweise eine Straftat. Der Grenzwert für 
die Anordnung einer Medizinisch-Psychologi-
schen-Untersuchung liegt bei 1,6 Promille Blutal-
kohol. Dies gilt auch für Kraftfahrer, die wieder-
holt mit Promillewerten von 0,5 bis 1,59 im Stra-
ßenverkehr auffällig wurden. Sollte Tatsachen be-
stehen, welche einen künftigen Alkoholmiss-
brauch begründen, kann eine MPU auch ab 
Grenzwerten unter 1,6 Promille gefordert wer-
den. 

Alkohol-Wegfahrsperren 
Bei den auch als Alkohol-Interlock bezeichneten 
Geräten handelt es sich um fest in das Fahrzeug 
eingebaute Atemalkohol-Messgeräte mit Weg-
fahr- oder Zündsperre. Während durch stichpro-
benartige polizeiliche Alkoholkontrollen immer 
nur die Fortsetzung einer Alkoholfahrt verhindert 
werden kann, unterbinden diese Geräte bereits 
den Beginn einer solchen. 

Bewertung 
Durch die Nutzung eines Alkohol-Interlock-Gerä-
tes in Kombination mit einer psychologischen Be-
gleitung kann der Betroffene frühzeitig in seinem 

Prozess der Verhaltensänderung unterstützt wer-
den. Es wird angenommen, dass nach Beendi-
gung der Maßnahme dadurch die Wahrschein-
lichkeit zur Wiederauffälligkeit geringer ausfällt. 
Dies gilt es in einem Pilotversuch zu belegen. Be-
stehende Maßnahmen, wie die Medizinisch-Psy-
chologische Untersuchung, können dadurch sinn-
voll ergänzt werden. 

ADAC Position 
Der ADAC befürwortet ein Pilotprojekt, um den 
Nutzen von Alkohol-Wegfahrsperren in Kombina-
tion mit rehabilitativen Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Rückfallquote alkoholauffälliger Kraft-
fahrer zu erforschen.  
Entscheidend für den Erfolg eines solchen Mo-
dellversuchs ist die Festlegung bestimmter Rah-
menbedingungen, wie der Zeitpunkt und die vor-
geschriebene Dauer der Intervention sowie eine 
fachliche Begleitung der Maßnahme.  
Ein verpflichtender Einsatz von Alkohol-Wegfahr-
sperren, anstelle oder sogar trotz erfolgreicher 
MPU, würde nicht nur zu einer Verschärfung der 
bisherigen Rechtsfolgen einer Trunkeheitsfahrt 
führen, sondern auch die generelle Berechtigung 
und den Wert dieses seit Jahrzehnten bewährten 
Prognoseinstruments in Zweifel ziehen. 
So konnte 2010 im Rahmen einer Studie belegt 
werden, dass die Rückfallquote innerhalb von 
drei Jahren nach erfolgreicher Medizinisch-Psy-
chologischer Untersuchung (MPU) mit 6,5 Pro-
zent bei Personen, die zuvor erstmals mit 1,6 Pro-
mille und mehr im Straßenverkehr auffällig wa-
ren, sehr gering ausfällt.
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